
Niederschrift
über die 19. Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Denklingen vom 30.11.2010
im Sitzungssaal des Rathauses in Denklingen – Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr

Namen der Gemeinderatsmitglieder

***************************************
***************************************

anwesend    abwesend
entschuldigt/unentschuldigt 

Erste Bürgermeisterin Viktoria 
Horber, Leiterin der Sitzung

Ja

Becher Thomas Ja
Brich Werner Ja
Dacher Werner Ja
Eberle Hedwig Ja
Frieß Andreas Ja
Herz Josef Ja
Horber Andreas Ja
Kettner Tobias Ja
Klein Meinrad Ja
Martin Wolfgang Ja
Rambach Albert Ja
Rapp Josef Ja
Steger Martin Nein entschuldigt
Wölfl Regina Ja

Schriftführer: Johann Hartmann

Zur Tagesordnung:

Die Erste Bürgermeisterin Horber eröffnet um 19.30 Uhr die Sitzung des Gemeinde-
rats und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfä-
higkeit des Gemeinderats fest. Des Weiteren erkundigt sie sich nach Einwänden ge-
gen die Tagesordnung. Es werden keine vorgetragen.

Tagesordnung:
1. Protokollgenehmigung
2. Antrag des Stefan Müller auf Erlass einer Ortsabrundungssatzung



I. Öffentlicher Teil:

8725) Protokollgenehmigung

Das Protokoll des öffentlichen Teils der letzten Gemeinderatssitzung wurde den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung in Fotokopie ausgehändigt. Der Ge-
meinderat genehmigt dieses Protokoll mit 14 : 0 Stimmen. 

8726) Antrag des Stefan Müller auf Erlass einer Ortsabrundungssatzung

Herr Stefan Müller beantragt unter Bezugnahme auf seine Bauvoranfrage Nr. 
26/2010 eine Ortsabrundungssatzung. Falls die Gemeinde Denklingen diese nicht 
erstellen würde, könnte er keine Baugenehmigung bekommen. Das Landratsamt 
Landsberg am Lech betrachtet das antragsgegenständliche Baugrundstück als Au-
ßenbereichsfläche. Es ist in Folge dessen eine sog. Ergänzungssatzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch notwendig. Es beschließt deshalb der Gemeinde-
rat mit 14 : 0 Stimmen, dass die Gemeindeverwaltung beauftragt wird, das Verfahren 
zum Erlass dieser Ergänzungssatzung zu beginnen. Der Gemeinderat stellt hierzu 
fest, dass hierzu eine städtebauliche Begründung und eine Ausgleichsfläche not-
wendig ist. 

Damit war der öffentliche Teil der Sitzung beendet. Frau Erste Bürgermeisterin Hor-
ber eröffnet nach Ausschluss der Öffentlichkeit den nichtöffentlichen Teil, zu dem 
eine gesonderte Niederschrift gefertigt wurde.

Erste Bürgermeisterin Schriftführer


